
Parlament Stand: 26.09.2025, 12.00 Uhr

25.06.04 Teilrevision Gemeindeordnung 2025; Synopse mit Anträgen aus der Parlamentsmitte

Geltende Gemeindeordnung (aGO) Antrag des Stadtrats (nGO)
Änderungen gegenüber aGO rot)

Antrag der RPK 
(Änderungen gegenüber nGO blau)

Anträge aus der Parlamentsmitte
(Änderungen ggü. Antrag RPK in grün)

II. Die Stimmberechtigten, D. Initiative und Referendum Keine Anträge
Art. 10 Fakultatives Referendum
1 Die Stimmberechtigten entscheiden 
auf Verlangen an der Urne über Be-
schlüsse des Parlaments. Ausgenom-
men sind Geschäfte, die durch das 
übergeordnete Recht von der Urnen-
abstimmung ausgeschlossen sind.
2 Eine Urnenabstimmung können 
verlangen:

1. 300 Stimmberechtigte innert 60 
Tagen nach der amtlichen Ver-
öffentlichung des Parlaments-
beschlusses (Volksreferendum),

2. ein Drittel der Mitglieder des 
Parlaments innert 14 Tagen 
nach der Beschlussfassung (Par-
lamentsreferendum).

Art. 10 Fakultatives Referendum
1 Die Stimmberechtigten entscheiden 
auf Verlangen an der Urne über Be-
schlüsse des Parlaments. Ausgenom-
men sind Geschäfte, die durch das 
übergeordnete Recht von der Urnen-
abstimmung ausgeschlossen sind.
2 Eine Urnenabstimmung können 
verlangen:

1. 300 Stimmberechtigte innert 60 
Tagen nach der amtlichen Ver-
öffentlichung des Parlaments-
beschlusses (Volksreferendum),

2. ein Drittel der Mitglieder des 
Parlaments innert 14 Tagen 
nach der Beschlussfassung (Par-
lamentsreferendum).

3 Vom fakultativen Referendum aus-
geschlossen sind:

1. Geschäfte, die durch das über-
geordnete Recht von der Urnen-
abstimmung ausgeschlossen 
sind,

2. Beschlüsse des Parlaments über 
die Haushaltsführung mit Glo-
balbudget,

Art. 10 Fakultatives Referendum
1 Die Stimmberechtigten entscheiden 
auf Verlangen an der Urne über Be-
schlüsse des Parlaments. Ausgenom-
men sind Geschäfte, die durch das 
übergeordnete Recht von der Urnen-
abstimmung ausgeschlossen sind.
2 Eine Urnenabstimmung können 
verlangen:

1. 300 Stimmberechtigte innert 60 
Tagen nach der amtlichen Ver-
öffentlichung des Parlaments-
beschlusses (Volksreferendum),

2. ein Drittel der Mitglieder des 
Parlaments innert 14 Tagen 
nach der Beschlussfassung (Par-
lamentsreferendum).

3 Vom fakultativen Referendum aus-
geschlossen sind:

1. Geschäfte, die durch das über-
geordnete Recht von der Urnen-
abstimmung ausgeschlossen 
sind,

2. Beschlüsse des Parlaments über 
die Haushaltsführung mit Glo-
balbudget,

Antrag SVP-Fraktion
3 Vom fakultativen Referendum aus-
geschlossen sind:

1. Geschäfte, die durch das über-
geordnete Recht von der Urnen-
abstimmung ausgeschlossen 
sind,.

2. Beschlüsse des Parlaments über 
die Haushaltsführung mit Glo-
balbudget,
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3. Beschlüsse des Parlaments über 
Geschäfte, bei denen die finan-
ziellen Aufwendungen als neue 
einmalige Ausgaben von Fr. 
1'500'000 oder jährlich wieder-
kehrende Ausgaben von Fr. 
400'000 im Einzelfall nicht über-
schreiten.

3. Beschlüsse des Parlaments über 
finanzielle Geschäfte, bei denen 
die finanziellen Aufwendungen 
als neue einmalige Ausgaben 
von Fr. 1'500'000 oder jährlich 
wiederkehrende Ausgaben von 
Fr. 400'000 im Einzelfall nicht 
überschreiten.

3. Beschlüsse des Parlaments über 
finanzielle Geschäfte, bei denen 
die finanziellen Aufwendungen 
als neue einmalige Ausgaben 
von Fr. 1'500'000 oder jährlich 
wiederkehrende Ausgaben von 
Fr. 400'000 im Einzelfall nicht 
überschreiten.

III. Parlament Keine Anträge
Art. 17 Allgemeine Verwaltungsbe-
fugnisse
Das Parlament ist zuständig für:

…
5. die Festlegung der Mitglieder-

zahl des Wahlbüros,
…

14. die Schaffung von Stellen in der 
Verwaltung für die Erfüllung 
neuer Aufgaben, soweit nicht 
der Stadtrat oder die Schul-
pflege dafür zuständig ist.

Art. 17 Allgemeine Verwaltungsbe-
fugnisse
Das Parlament ist zuständig für:

…
5. Aufgehoben

…

14. die Schaffung von Stellen in der 
Verwaltung für die Erfüllung 
neuer Aufgaben, soweit nicht 
der Stadtrat oder die Schul-
pflege dafür zuständig ist.,

15. die Genehmigung der vom 
Stadtrat festgelegten Eigentü-
merstrategien von Unterneh-
men, an denen die Stadt Wetzi-
kon mit mindestens 60 % der 
Aktien Mehrheitsaktionärin ist.

Art. 17 Allgemeine Verwaltungsbe-
fugnisse
Das Parlament ist zuständig für:

…
5. Aufgehoben

…

14. die Schaffung von Stellen in der 
Verwaltung für die Erfüllung 
neuer Aufgaben, soweit nicht 
der Stadtrat oder die Schul-
pflege dafür zuständig ist.,

15. die Genehmigung der vom 
Stadtrat festgelegten Eigentü-
merstrategien von Unterneh-
men, an denen die Stadt Wetzi-
kon mit mindestens 60 % mehr 
als 50 % der Aktien Mehrheits-
aktionärin ist.

Antrag Brücke-Fraktion
15. die Genehmigung der vom 

Stadtrat festgelegten Eigentü-
merstrategien von Unterneh-
men, an denen die Stadt Wetzi-
kon mit mindestens 60 % mehr 
als 50 % mindestens 30 % der 
Aktien Mehrheitsaktionärin ist 
oder mehr als Fr. 325'000 (An-
schaffungswert abzüglich Wert-
berichtigung) beteiligt ist.
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Art. 18 Finanzbefugnisse
Das Parlament ist zuständig für:

…
6. die Veräusserung von Grund-

stücken, inkl. Abgabe von 
selbstständigen und dauernden 
Baurechten, des Finanzvermö-
gens von mehr als Fr. 500'000 
bis Fr. 5'000'000 und den Er-
werb von Grundstücken von 
mehr als Fr. 5'000'0001,
…

1 Gemäss Beschluss des Regierungsrats Nr. 1091 
vom 6. Oktober 2021 wird der Passus "den Erwerb 
von Grundstücken von mehr als Fr. 5'000'000" von 
der Genehmigung ausgenommen.

Art. 18 Finanzbefugnisse
Das Parlament ist zuständig für:

…
6. die Veräusserung von Grund-

stücken, inkl. Abgabe von 
selbstständigen und dauernden 
Baurechten, des Finanzvermö-
gens von mehr als Fr. 500'000 
bis Fr. 5'000'000, und den Er-
werb von Grundstücken von 
mehr als Fr. 5'000'0001,
…

1 Aufgehoben

Art. 18 Finanzbefugnisse
Das Parlament ist zuständig für:

…
6. die Veräusserung von Grund-

stücken, inkl. Abgabe von 
selbstständigen und dauernden 
Baurechten, des Finanzvermö-
gens von mehr als Fr. 500'000 
bis Fr. 5'000'000, und den Er-
werb von Grundstücken von 
mehr als Fr. 5'000'0001,
…

1 Aufgehoben

Keine Anträge

IV. Behörden, A. Stadtrat Keine Anträge
Art. 22 Allgemeinde Verwaltungsbe-
fugnisse
1 Dem Stadtrat stehen unübertragbar 
zu:

…
9. die Initiierung und Unterstüt-

zung von Gemeindereferenden.

2 Dem Stadtrat stehen im Weiteren 
folgende Befugnisse zu, die in einem 

Art. 22 Allgemeinde Verwaltungsbe-
fugnisse
1 Dem Stadtrat stehen unübertragbar 
zu:

…
9. die Initiierung und Unterstüt-

zung von Gemeindereferenden.,
10. die Ausübung der Aktionärs-

rechte- und Pflichten an der 
Fernwärme Wetzikon AG,

11. die Festlegung der Mitglieder-
zahl des Wahlbüros.

2 Dem Stadtrat stehen im Weiteren 
folgende Befugnisse zu, die in einem 

Art. 22 Allgemeinde Verwaltungsbe-
fugnisse
1 Dem Stadtrat stehen unübertragbar 
zu:

…
9. Initiierung und Unterstützung 

von Gemeindereferenden.,
10. die Ausübung der Aktionärs-

rechte- und Pflichten an der 
Fernwärme Wetzikon AG,

11. die Festlegung der Mitglieder-
zahl des Wahlbüros.

2 Dem Stadtrat stehen im Weiteren 
folgende Befugnisse zu, die in einem 

Keine Anträge



 4 von 5

Geltende Gemeindeordnung (aGO) Antrag des Stadtrats (nGO)
Änderungen gegenüber aGO rot)

Antrag der RPK 
(Änderungen gegenüber nGO blau)

Anträge aus der Parlamentsmitte
(Änderungen ggü. Antrag RPK in grün)

Erlass massvoll und stufengerecht 
übertragen werden können:

1. die Besorgung der Aufgaben der 
Fürsorgebehörde,

…
9. die Öffentlicherklärung und die 

Aufhebung von privaten Stras-
sen, Fusswegen und Kanalisatio-
nen,
…

13. die Verantwortung für die 
Wärme- und Kälteversorgung, 
welche möglichst auf Fern-
wärme des Zweckverbands Keh-
richtverwertung Zürcher Ober-
land (KEZO) und der Abwasser-
reinigungsanlage (ARA) basiert 
und weitere erneuerbare und 
alternative Energiequellen be-
rücksichtigt.

Erlass massvoll und stufengerecht 
übertragen werden können:

1. die Besorgung der Aufgaben der 
Fürsorgebehörde (Sozialkom-
mission),
…

9. die Öffentlicherklärung und 
oder die Aufhebung von priva-
ten Strassen, Fusswegen und 
Kanalisationen Abwasseranla-
gen (Widmung und Entwick-
lung),
…

13. Aufgehoben

Erlass massvoll und stufengerecht 
übertragen werden können:

1. die Besorgung der Aufgaben der 
Fürsorgebehörde (Sozialkom-
mission),
…

9. die Öffentlicherklärung und 
oder die Aufhebung des öffent-
lichen Status/Zwecks von priva-
ten Strassen, Fusswegen und 
Kanalisationen Abwasseranla-
gen (Widmung und Entwick-
lung),
…

13. Aufgehoben

IV. Behörden, B. Schulpflege Keine Anträge
Art. 26 Aufgaben
1 Die Schulpflege führt die Kindergar-
ten-, die Primar- und die Sekundar-
stufe der öffentlichen Volksschule 
und besorgt weitere Aufgaben im Be-
reich Schule und Bildung, soweit 
nicht andere Organe zuständig sind.

Art. 26 Aufgaben
1 Die Schulpflege führt die Kindergar-
ten-, die Primar- und die Sekundar-
stufe der öffentlichen Volksschule 
und besorgt weitere Aufgaben im Be-
reich Schule und Bildung, soweit 
nicht andere Organe zuständig sind.

Art. 26 Aufgaben
1 Die Schulpflege führt die Kindergar-
ten-, die Primar- und die Sekundar-
stufe der öffentlichen Volksschule 
und besorgt weitere Aufgaben im Be-
reich Schule und Bildung, soweit 
nicht andere Organe zuständig sind.

Keine Anträge
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2 In den Zuständigkeitsbereich der 
Schule fallen zudem die Heilpädago-
gische Schule, die Berufswahlschule 
und die familien- und schulergän-
zende Kinderbetreuung.

2 In den Zuständigkeitsbereich der 
Schule fallen zudem die Heilpädago-
gische Schule Wetzikon, die Berufs-
wahlschule Zürcher Oberland und die 
familien- und schulergänzende Kin-
derbetreuung.

2 In den Zuständigkeitsbereich der 
Schule Schulpflege fallen zudem die 
Aufgaben der Heilpädagogischen 
Schule Wetzikon, die der Berufswahl-
schule Zürcher Oberland und die fa-
milien- und der schulergänzenden 
Kinderbetreuung.

VI. Übergangs- und Schlussbestimmungen Keine Anträge
A. Totalrevision 
(neuer Gliederungstitel vor Art. 37)

A. Totalrevision 
(neuer Gliederungstitel vor Art. 37)

Keine Anträge

B. Teilrevision vom … (Datum Parla-
mentsbeschluss) 
(neuer Gliederungstitel nach Art. 39)

B. Teilrevision vom … (Datum Parla-
mentsbeschluss) 
(neuer Gliederungstitel nach Art. 39)

Keine Anträge

Art. 40 Inkrafttreten (neu)
Die Änderungen der Teilrevision vom 
… (Datum Parlamentsbeschluss) die-
ser Gemeindeordnung treten nach 
ihrer Annahme durch die Stimmbe-
rechtigten an der Urnenabstimmung 
und nach der Genehmigung durch 
den Regierungsrat am 1. Juli 2026 in 
Kraft.

Art. 40 Inkrafttreten (neu)
Die Änderungen der Teilrevision vom 
… (Datum Parlamentsbeschluss) die-
ser Gemeindeordnung treten nach 
ihrer Annahme durch die Stimmbe-
rechtigten an der Urnenabstimmung 
und nach der Genehmigung durch 
den Regierungsrat am 1. Juli 2026 in 
Kraft.

Keine Anträge


